
S t a d t  
N e u - A n s p a c h  

 

B E S C H L U S S  
der öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 

vom Donnerstag, den 04.07.2024. 

 

5.5 Auszahlung von Zuschüssen 
Verwendungsnachweise der Sporttreibenden Vereine 

 Vorlage: 113/2024 
In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 09.12.2023 wurde der Antrag gestellt einen 
Verwendungsnachweis, für die bisher von der Stadt an alle Vereine gezahlten Zuschüsse, 
vorzulegen. Der Antrag wurde beschlossen. 
 
Daraufhin hat die Verwaltung Anfang dieses Jahres die Sportgemeinschaft Hausen, die 
Sportgemeinschaft Westerfeld sowie den FC Neu-Anspach darum gebeten eine Auflistung der 
Ausgaben für die jeweiligen Sportstätten für die Jahre 2022 und 2023 an die Verwaltung zu senden. 
 
Die SG Westerfeld sowie die SG Hausen sind dieser Bitte nachgekommen.  
 
Der FC Neu-Anspach hat die bereits in 2022 übermittelten Zahlen für das Jahr 2021 erneut der 
Verwaltung überlassen, mit dem Hinweis, dass der FC laut Erbbaurechtsvertrag nicht dazu 
verpflichtet ist, eine solche Kostenaufstellung vorzulegen. 
 
Der Zuschuss in 2021 hat  105.000,00 € betragen 
Die Kosten des FC Neu-Anspach beliefen sich auf  103.301,00 € 
Dazu kamen Kosten für Reparaturen und Anschaffungen in Höhe von  18.140,00 € 
 
Für das Jahr 2023 wird mit einer Erhöhung der Gaskosten von 29.700,00 € auf 35.000,00 € 
gerechnet. 
 
Der Zuschuss der Stadt Neu-Anspach betrug für das Jahr 2023  109.007,33 €  
und im Jahr 2024 werden insgesamt  116.637,84 € ausgezahlt. 
 
Eine entsprechende Auflistung über die Kosten wurde der Verwaltung vorgelegt. 
 
 
 
 
Die Kosten der SG Westerfeld 1910 Neu-Anspach betrugen in 2022 24.829,44 € 
Hierin enthalten sind Kosten, die vor Abschluss des Erbbaurechtsvertrages nicht oder nur zum Teil 
von der Stadt getragen wurden (Platzwart, Sozialversicherung, Sicherheitsdienst und Telefon). 
Der Zuschuss der Stadt betrug 20.100,00 € 
 
Die Kosten der SG Westerfeld 1910 Neu-Anspach betrugen in 2023 34.567,07 € 
Auch hier sind Kosten enthalten, die vor Abschluss des Erbbaurechtsvertrages nicht oder nur zum 
Teil von Stadt getragen wurden (Platzwart, Sozialversicherung, Sicherheitsdienst, Telefon) 
Der Zuschuss der Stadt betrug 25.172,17 € 
 
Eine Auflistung der Kosten, sowie Kopien der Belege wurden der Verwaltung vorgelegt. 
 
 
Der Sportgemeinschaft 1905 e.V. Hausen sind in 2022 Kosten in Höhe von 12.580,32 € 
entstanden. Hierin sind unter Anderem Kosten für Abstreufarbe und Telefonkosten enthalten. 
Der Zuschuss der Stadt für den Platzwart und die Reinigung betrug 5.400,00 € 
Die Kosten für den Mover werden von der Stadt übernommen, sowie Kosten für 
z.B. Dünger, Wasser, Strom und Weitere. 
 



Im Jahr 2023 sind der Sportgemeinschaft 1905 e.V. Hausen  
Kosten in Höhe von 12.575,74 € 
entstanden. 
Der Zuschuss der Stadt ist gleich geblieben 5.400,00 € 
 
Entsprechende Auflistungen über Einnahmen und Kosten des Vereins wurden der Verwaltung 
vorgelegt. 
 
Die jeweiligen Auflistungen der Vereine sind dieser Mitteilung als Anlage(n) hinzugefügt. 
 

 




